
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zu verschenken 

 
 

 

 

(Hinweis: Der Schenker kann jederzeit auf seinem Privatgelände von seinem Hausrecht Gebrauch machen und auch von der 
Möglichkeit zu entscheiden, an wen er im Zweifelsfall die Dinge verschenkt.) 

 

 

 

 


